Fragen zur Plankostenrechnung
Nehmen Sie kritisch zu folgenden Aussagen Stellung:
a) „Sowohl die starre als auch die flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis erlauben eine detaillierte Abweichungsanalyse."
b) „Die Sollkosten können gleich den Plankosten sein."
c) „Betragen die fixen Plankosten 50.000 € und hegt eine Unterdeckung von 20.000 € vor, würde die geplante Beschäftigung um 60 % unterschritten."
d) „Der Kostenstellenleiter einer Fertigungsstelle ist in vollem Umfang für die Abweichung verrechnete Plankosten ./. Istkosten verantwortlich."


Lösung
a) 
· starre Plankostenrechnung: 
Nur Vergleich verrechnete Plankosten mit den Istkosten, d. h., eine Aufsplittung der Abweichung in Verbrauchs- und Beschäftigungsabweichung ist nicht durchführbar. 
· flexible Plankostenrechnung: 
Vergleich Istkosten/Sollkosten und verrechnete Plankosten, dadurch ist eine detaillierte Abweichungsanalyse möglich, also GA = VA + BA.
b) Die Aussage ist für den Fall richtig, dass die Istbeschäftigung gleich der Planbeschäftigung ist.
c) Die Aussage ist falsch!

die Beschäftigung wurde um 40 % unterschritten bzw. die Auslastung beträgt 60 %. Das bedeutet, 60 % der Fixkosten sind abgedeckt (30.000 €).
d) Verrechnete Plankosten ./. Istkosten = Gesamtabweichung
Der Kostenstellenleiter ist aber in erster Linie nur für die Verbrauchsabweichung verantwortlich.
Der verbleibende Teil, die Beschäftigungsabweichung, fällt in den Verantwortungsbereich der Geschäftsleitung bzw. des Absatzleiters.
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